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DOKUMENT 2

ERSTELLUNG DES ANTRAGS AUF BEWILLIGUNG VON EFRE-FÖRDERMITTELN

Der Inhalt eines Antrags auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln ist das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen der Projektpartner, wie sie weiter oben beschrieben sind, und daher selbstverständlich einheitlich. Dieses Dokument muss von allen Projektpartnern gemeinsam erstellt werden. 
Für die Anträge auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln, die für die geographischen Einheiten „Großregion“ und „SMLW“ (Saarland-Moselle-Lothringen-Westpfalz) eingereicht werden, ist eine zweisprachige Version (deutsch-französisch) erforderlich. 

Die Projektkurzfassungen müssen für jede geographische Einheit zwingend zweisprachig sein. 

TEIL 1 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN
1.1. Projekttitel

Geben Sie den Titel des vorgeschlagenen Projekts an. Der Projekttitel soll knapp sein, aber doch die Natur des Projekts leicht erkennen lassen. Es wird empfohlen, soweit möglich, Kurztitel (Akronyme) zu verwenden.

Sie müssen die Version des Projektvorblatts auch mit einem Datum versehen, um bei eventueller Übermittlung einer geänderten Version jede Verwechslung auszuschließen.

1.2. Benennung der geographischen Einheit, des Schwerpunkts und der Maßnahme 


1.2.1. Benennung der geographischen Einheit

Eine einzige geographische Einheit kann ausgewählt werden. Diese wird durch das Gebiet bestimmt, in dem das Projekt durchgeführt werden. 


1.2.2. Schwerpunkt und Maßnahme

Die allgemeine Strategie des Programms INTERREG IVA Großregion 2007-2013 besteht aus drei Schwerpunkten und 14 Maßnahmen. Um förderfähig zu sein, muss ein Projekt in Verbindung zu einem Schwerpunkt und einer Maßnahme dieses Programms stehen. Die Details zu den Schwerpunkten und Maßnahmen finden Sie im operationellen Programm (Seiten 48ff). 
Ein Antrag auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln kann nur einen einzigen Schwerpunkt und eine einzige Maßnahme benennen, entsprechend der zentralen Thematik des Projekts (z.B.: Schwerpunkt 1 Maßnahme 5, geben Sie 1 Wirtschaft, 1.5. Förderung des touristischen Angebots an).

Es ist möglich, dass ein Projekt Aktionen zu einer anderen Thematik umfasst, zum Beispiel Weiterbildungsaktionen im Rahmen eines Projekts zur touristischen Entwicklung oder auch wirtschaftliche, touristische Aktionen bzw. Aktionen zum Umweltschutz in einem Städtenetzprojekt. Wichtig ist, dass die zentrale Thematik des Projekts festgelegt ist. 

Die Programmpartner behalten sich das Recht vor, das Projekt einem anderen Schwerpunkt und einer anderen Maßnahme zuzuordnen. Diese Änderung verhindert nicht die eventuelle Genehmigung des Projekts. 
TEIL 2 – DARSTELLUNG DER GRENZÜBERSCHREITENDEN PARTNERSCHAFT
2.1- 2.2 - 2.3 Benennung der Projektpartner und der eventuellen strategischen Partner

Unter dieser Rubrik müssen Sie den Federführenden Begünstigten, die Projektpartner und eventuell die strategischen Partner benennen. 
Ergänzen Sie für jeden Projektpartner ein Feld und passen Sie infolgedessen die Nummerierung an.

Die Nummer, die einem Projektpartner zugeteilt wird, wird er im gesamten Antrag sowie in allen administrativen und finanziellen Dokumenten und Tabellen im Rahmen des Projekts behalten. 

Der gesetzliche Vertreter eines Projektpartners ist die Person mit der Befugnis, diesen rechtsgültig  zu verpflichten. Beim Federführenden Begünstigten wird der EFRE-Zuwendungsvertrag von dieser Person unterzeichnet. Außerdem schließen die gesetzlichen Vertreter des Federführenden Begünstigten und der übrigen Projektpartner eine Partnerschaftsvereinbarung, die die Pflichten jedes Beteiligten im Rahmen des Projekts festlegt.

Es ist wichtig, dass für jeden Projektpartner Name und Kontaktdaten des Projektverantwortlichen und des Finanzverwalters angegeben werden, die die Umsetzung des Projekts gewährleisten. Diese Personen müssen in der Lage sein, alle Fragen oder Anträge in Zusammenhang mit dem Projekt zu beantworten. 

Für den Haupttätigkeitsbereich des Projektpartners wird eine knappe Beschreibung seiner Tätigkeiten verlangt, damit bewertet werden kann, ob diese zum Gegenstand des Projekts passen. 

TEIL 3 – PrOJEKTDARSTELLUNG
3.1. Allgemeine Projektbeschreibung


3.1.1. Ausgangssituation

Die Grenze bringt sehr oft eine gewisse Anzahl von Ungleichmäßigkeiten mit sich. Ihr Projekt soll dazu beitragen, die auf der Ebene der Thematik, der das Projekt sich widmet, genannten Ungleichmäßigkeiten zu reduzieren. Sie müssen deshalb kurz die im Aktionsfeld des vorgeschlagenen Projekts vorhandene(n) grenzüberschreitende(n) Problematik(en) beschreiben und erklären, wie Ihr Projekt dazu beitragen kann, die genannte(n) Problematik(en) zu lösen. 

Soweit möglich soll diese Erläuterung eine grenzübergreifende Kurzanalyse enthalten.


3.1.2. Beschreibung des Projekts

Um die Prüfung des Projekts und seine Umsetzung zu erleichtern, wird vorgeschlagen, das Projekt in Aktionen/ Aktivitäten zu gliedern. Die geplanten Aktionen sollen genau beschrieben werden. Auch ist die konkret geplante Umsetzung der beschriebenen Aktionen im Antrag darzulegen (beispielsweise: Veröffentlichungen, CDs, Internetseite, Seminarprotokolle, verschiedene Einrichtungen, Vertragsunterzeichnung, etc.).  

3.2. Globaler grenzübergreifender Mehrwert des Projekts 

Der Mehrwert eines grenzüberschreitenden Projekts wird beurteilt, indem der Nutzen, der im Hinblick auf die Ergebnisse der Projektumsetzung erwartet wird, gemessen wird. Wenn hiernach die geplanten Aktionen unabhängig voneinander diesseits und jenseits der Grenze mit dem gleichen Ergebnis durchgeführt werden könnten, ergibt sich aus dem Projekt kein grenzüberschreitender Mehrwert. 

Sie müssen demnach den globalen grenzübergreifenden Mehrwert, der im Hinblick auf die Ergebnisse erwartet wird, sowie dessen Wirkung auf die Bevölkerung diesseits und jenseits der Grenze beschreiben und auch die eventuell damit zusammenhängenden Auswirkungen benennen.

3.3 Stellt das zur Finanzierung im Rahmen des Programms INTERREG IVA Großregion 2007-2013 vorgeschlagene Projekt ganz oder teilweise die Weiterführung eines im Rahmen von INTERREG III geförderten Projekts dar?


Titel des (der) Projekts (Projekte), das (die) im Rahmen der vorangegangenen  Programmperiode finanziert wurde(n)
Gegebenenfalls geben Sie bitte hier den genauen Titel des im Rahmen der Programms INTERREG III A 2000-2006 oder der Regionalen Rahmenmaßnahme INTERREG IIIC e-BIRD finanzierten Projekts an.


Weiterentwicklung des neuen Projekts,  das im Rahmen von INTERREG IV Großregion 2007-2013 eingereicht  wird

Ihr Projekt kann eine Weiterführung Ihres vorherigen Projekts darstellen und sich auf dessen Ergebnisse stützen. Allerdings muss Ihr Projekt zu einer signifikanten Weiterentwicklung führen, die sich auf das geographische Gebiet, die Thematik, die Ziele, den Inhalt der Aktionen oder auch auf die betreffende Bevölkerung bezieht. 

In dieser Rubrik soll die Weiterentwicklung herausgestellt werden.

3.4 Angestrebte Ziele


3.4.1 Spezifische Projektziele
Von der Europäischen Kommission wird die Benennung der genauen Ziele verlangt. 

Die Beschreibung der vom Projekt angestrebten grenzübergreifenden Ziele ist unerlässlich: gemeint sind Fortschritte im Verhältnis zur Ausgangssituation. Die grenzübergreifenden Ziele müssen sich aus der partnerschaftlichen Durchführung Ihres Projekts ergeben und könnten nicht erreicht werden, wenn das Projekt nur auf einer Seite der Grenze entwickelt würde.

Gegebenenfalls können mehrere Ziele genannt werden, in Abhängigkeit der verschiedenen, im Rahmen des Projekts durchgeführten Aktionen. Es ist darauf zu achten, dass diese Ziele über die gesamte Dauer des Projekts zutreffend, greifbar und nachweisbar sind.

HINWEIS:

Unter dem Punkt 3.4.2. müssen Sie die Indikatoren, die Ihnen für Ihr Projekt am zutreffendsten erscheinen, auswählen und quantifizieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Umsetzungs- und Ergebnisindikatoren die Ebene der Maßnahme betreffen. Um dies besser zu verstehen, möchten wir Sie bitten, den Vermerk zu den Indikatoren (Dokument 6) zu Rate zu ziehen.

3.4.2 Beitrag des Projekts zur Umsetzung der allgemeinen Ziele des Programms

Die Quantifizierung der vom Projekt angestrebten Ziele ist unerlässlich: es handelt sich um den Wert bei der Ausgangssituation und den Wert bei der erwarteten Situation. Gegebenenfalls können mehrere Ziele genannt werden, in Abhängigkeit der verschiedenen, im Rahmen des Projekts durchgeführten Aktionen. Jedes Projekt muss dazu beitragen, die quantifizierten, pro Maßnahme beschriebenen Ziele für das gesamte Programm zu erfüllen. Ein Projekt muss zur Erfüllung eines oder mehrerer Ziele beitragen, die für die Maßnahme, die es betrifft, vorgestellt wurden. 

Wenn allerdings einige Aktionen andere Maßnahmen betreffen, geben Sie dies bitte im Textteil (unter der Tabelle)an und erläutern Sie die Gründe.

3.5 Darstellung der Aktionen

Die Beschreibung jeder Aktion muss auch die Darstellung des spezifischen grenzüberschreitenden Mehrwerts umfassen, soweit dies möglich ist. Jede Aktion muss dazu beitragen, den unter Punkt 3.2 genannten globalen grenzübergreifenden Mehrwert zu erreichen. Es kann allerdings vorkommen, dass eine Aktion nicht direkt einen grenzübergreifenden Mehrwert erzeugt, aber dass sie unerlässlich ist, um den globalen grenzübergreifenden Mehrwert des Gesamtprojekts zu erreichen. In diesem Fall ist es notwendig zu erklären, wodurch die Aktion indirekt zu dessen Erreichen beiträgt.

Auch die Zielgruppe der vorgeschlagenen Aktionen muss genannt werden. 

Die Zielgruppe ist (sind) die Gruppe(n), die von den Ergebnissen der vorgeschlagenen Aktionen profitiert (profitieren), genauer gesagt, durch den erzeugten grenzübergreifenden Mehrwert. Abhängig von den vorgeschlagenen Aktionen kann es sich um eine  sehr exakt bestimmbare Zielgruppe oder, im Gegenteil, eine breite Zielgruppe handeln. 

Die Beschreibung der Zielgruppe variiert in Abhängigkeit von der Art der vorgeschlagenen Aktionen. Bei Projekten im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung zum Beispiel versteht man unter der Zielgruppe Unternehmen und Mitarbeiter, bei Projekten der Weiterbildung handelt es sich um Kursteilnehmer und Ausbilder, bei Projekten der touristischen Entwicklung können es Vertreter der Tourismusbranche bzw. die Bevölkerung im Grenzraum sein.

ACHTUNG☺
Die Durchführung der Aktionen und der Projekte, die im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG IV A Großregion anerkannt werden, wird insbesondere in der gemeinsamen Schaffung, Betreuung und Verwaltung von Partnerschaften, Netzwerken und/oder gemeinsamen Instrumenten oder Einrichtungen bestehen.  
In Abhängigkeit von der Art und dem Inhalt der Projekte können insbesondere die folgenden Modalitäten zur Umsetzung der Aktionen genutzt werden: 

· Netzwerkbildung von Akteuren; 

· Austausch und Transfer von Wissen und Knowhow; 

· Best-practice-Leitfaden; 

· Unterstützung-Beratung; 

· Erstellung von Entwürfen oder Plänen zur Entwicklung; 

· Errichtung oder Ausbau gemeinsamer Einrichtungen (je nach Kosten); 

· Austausch von Personal; 

· Weiterbildung der Akteure; 

· gemeinsame Datenbänke; 

· Schaffung von Beobachtungsstellen; 

· Studien, wenn sie den Erwerb von Kenntnissen bezüglich einer erwiesenen grenzüberschreitenden Problematik zum Gegenstand haben und als deren Lösung konkrete Vorschläge zu Aktionen vorsehen; 

· Analysen, Gutachten, Befragungen, unter denselben Voraussetzungen wie die zu den Studien erwähnten Voraussetzungen; 

· Kolloquien und Seminare, gemeinsame Workshops; 

· Information/ Weiterbildung spezifischer Zielgruppen; 

· Werbung-Kommunikation-Information durch alle Werbeträger (Prospekte, Broschüren, CDs, DVDs, Presseaktionen, Kommuniqués, Konferenzen, Sendungen, Reportagen, etc.); 

· etc.

Die Ausgaben für obligatorische Leistungen der öffentlichen Hand sowie für Leistungen, die zur Durchführung satzungsgemäßer und wiederholter Aktionen der Projektpartner dienen, sind nicht zur Förderung mit EFRE - Fördermitteln im Rahmen des Programms INTERREG IV A Großregion 2007-2013 zugelassen. Nur die Mehrkosten, die durch die Anrechnung einer erwiesenen grenzüberschreitenden Ausrichtung auf diese Aktionen entstanden sind, kann gegebenenfalls Gegenstand einer derartigen Förderung sein. 

Daher sind die Kosten, die den verschiedenen oben aufgezählten Modalitäten zuzurechnen sind, unter den Voraussetzungen förderfähig, die in der Mitteilung über die förderfähigen Ausgaben des vorliegenden Leitfadens vorgesehen sind. 

3.6 Zusammenwirken der Projektpartner in den einzelnen Aktionen  

Neben dem grenzübergreifenden Mehrwert, den Ihr Projekt im Ergebnis erzeugen soll, ist es auch wichtig, dass es wirklich grenzüberschreitend umgesetzt wird. Damit dieser Aspekt bei der Prüfung Ihres Projektes richtig eingeschätzt werden kann, müssen Sie die Interaktionen zwischen den verschiedenen Projektpartnern Aktion für Aktion in Tabellenform auflisten. 

Die Mitarbeiter, die von jedem der Projektpartner zur Umsetzung der Aktionen bereitgestellt werden, müssen genau angegeben werden. Es ist erforderlich, die Anzahl der betroffenen Personen, den Anteil ihrer Arbeitszeit und ihre Qualifikation zu nennen (zum Beispiel: ein Ingenieur in Vollzeit, ein Assistent mit halber Arbeitszeit und eine Sekretärin mit einem Viertel der Arbeitszeit). 

Wenn vorgesehen ist, im Rahmen des Projekts Einrichtungen zu erwerben, die für die Umsetzung des Projekts unerlässlich sind, müssen diese genau benannt werden; der Zusammenhang mit der vorgesehenen Aktion ist anzugeben und ihr Nutzungsanteil im Rahmen des Projektes, das Anschaffungsdatum sowie die Abschreibungsdauer sind zu präzisieren. 

3.7 Dauer und Zeitplan der Umsetzung des Projekts

Die vorgesehenen Daten für Beginn und Ende des Projekts müssen angegeben werden.

Die gesamte Laufzeit des Projekts darf grundsätzlich  3 Jahre nicht überschreiten. 

Wenn jedoch die Projektziele nicht in einem Zeitraum von 3 Jahren erreicht werden können, können die Projektpartner im Antrag auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln auch eine längere Projektdauer eintragen. In diesem Falle müssen sie die Gründe dafür bei der Einreichung des Antrags detailliert darlegen.

Projektbeginn kann grundsätzlich zum 1. Januar 2007 erfolgen. Dieses Datum entspricht dem Datum, das von der Europäischen Kommission für die Förderfähigkeit der Ausgaben festgelegt wurde. 

Die Verwaltungsbehörde wird besonders auf die Einhaltung des jährlichen Kostenplans achten, der dem Antrag auf EFRE-Fördermittel entspricht.

Es ist wichtig, das Projekt schnell zu beginnen und die Mittelabrufe regelmäßig unter Beachtung der im EFRE-Zuwendungsvertrag festgelegten Fristen zu tätigen.

Der im Antrag auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln vorgeschlagene Zeitplan für die Umsetzung der Aktionen, eventuell angepasst an die Zeiten der Antragsprüfung, ist einzuhalten.
Hinweis: Eine Verzögerung in der Umsetzung der Projektaktionen muss angegeben und ordnungsgemäß begründet sein. Sie könnte Auswirkungen auf die bereitgestellten EFRE-Gelder auf Programmebene bedeuten.

3.8. Geographische Einheit, die durch das Projekt abgedeckt wird

Kreuzen Sie in den unter Punkt 3.8.1. und 3.8.2. vorgegebenen Listen die von Ihrem Projekt betroffenen Gebiete an. 

In einem Projekt können zwei Arten von Gebieten für die Durchführung der Aktionen bestimmt werden: die voll förderfähigen Gebiete (direkt an der Grenze liegend) und die angrenzenden Gebiete. 

Hierbei werden die Programmpartner darauf achten, dass die Förderung von Aktionen, die im an die voll förderfähigen Gebiete angrenzenden Gebiet durchgeführt werden, die Obergrenze von 20% der für das Programm bewilligten EFRE-Mittel nicht überschreitet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der EFRE-Fördersatz nicht in Abhängigkeit des Aktionsgebiets festgelegt wird. 

3.9 Beschreibung des Kommunikationsplans

Zusätzlich zu den Vorschriften, die im Hinblick auf die Publizität der EU-Förderung (Dokument 17 des Leitfadens) zu beachten sind, müssen Sie über wichtige Phasen Ihres Projekts berichten. Sie müssen deshalb in Verbindung mit den einzelnen Phasen einen Kommunikationsplan vorsehen, der die „Werkzeuge“ oder Mittel, die eingesetzt werden, genau benennt. 

Wenn Kommunikationsmaßnahmen durch Medien vorgesehen sind (beispielsweise Pressekonferenzen, Reportagen, etc.) sind die Programmpartner zu diesen öffentlichen Veranstaltungen einzuladen. 

TEIL 4 – BEWERTUNG DES PROJEKTS

4.1 Bewertung der Dauerhaftigkeit des Projekts 

Die EFRE-Mittel werden den Projektpartnern zur Verfügung gestellt, um sie bei ihrem ersten Schritt in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu unterstützen. 

Daher sollen die Partner neben der Umsetzung des Projekts im Rahmen des Programms INTERREG IVA Großregion 2007-2013 auch erläutern, inwieweit das Projekt dauerhaft ist, beispielsweise im Bereich der Partnerschaft, Netzwerkbildung, Weiterführung gemeinsamer Aktionen, Verwaltung gemeinsamer Instrumente, etc. 
 4.2 Einhaltung der europäischen, nationalen und territorialen Politiken

4.2.1 Trägt Ihr Projekt zur Schaffung oder zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei?

Unter Punkt 2.2. haben Sie die zur Umsetzung der Aktionen notwendigen Mitarbeiter benannt. Sie müssen genau angeben, ob es sich bei diesen Personalressourcen um speziell eingestellte Mitarbeiter handelt oder um schon vorhandenes Personal, das für das Projekt bereitgestellt wird. Es muss wieder die konsolidierte Quantifizierung mit Anteilen von Vollzeitstellen pro Projektpartner aufgeführt werden.


4.2.2 Wird Ihr Projekt in Ergänzung mit bestehenden territorialen Politiken durchgeführt?

Sie sind angehalten, den Zusammenhang sowie die Kohärenz und Komplementarität Ihres Projektes mit den bestehenden territorialen Politiken zu erläutern sowie aufzuzeigen, dass die Entwicklung Ihres grenzüberschreitenden Projekts einen Mehrwert in die Umsetzung dieser Politiken einbringen kann.


4.2.3 Ist Ihr Projekt in eine bereits existierende grenzüberschreitende Strategie eingebunden?

Sofern das eingereichte Projekt Teil einer grenzüberschreitenden Strategie ist, ist es wichtig, dies anzugeben. Eine bestehende grenzüberschreitende Strategie kann sich etwa auf einen der folgenden Aspekte stützen: grenzüberschreitende institutionelle Zusammenarbeit, Netzwerke, Studiengänge, Räume, etc. 

Die Ziele des Projekts sollten daher gegebenenfalls im Hinblick auf die Ziele der grenzüberschreitenden Strategie platziert werden. 

4.2. Werden Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Umsetzung des Projekts berücksichtigt?

Geben Sie unter diesem Punkt an, in welchem Bereich und auf welche Weise die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Rahmen des Projekts genutzt werden: Einrichtung eines grenzüberschreitenden Internetauftritts, Nutzung eines Intranets, Kauf spezifischer technischer Materialien, Studien zur technologischen Entwicklung, etc.

4.2.5 Auswirkungen auf die Chancengleichheit

Sie müssen die Auswirkungen angeben, die Ihr Projekt auf die Chancengleichheit haben kann, wie zum Beispiel Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der Abstammung, der Religion oder der Überzeugungen, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung, wobei Ihre Antwort begründet werden muss.

Sie werden gebeten, eine der drei möglichen Antworten auszuwählen:

· positiv;

· neutral;

· negativ.

Wenn die Auswirkungen negativer Art sind, müssen Sie Maßnahmen entwickeln, um dem entgegenzuwirken. 

4.2. Auswirkungen auf die Umwelt und die nachhaltige Entwicklung

Sie müssen die Auswirkungen auf die Umwelt angeben, die die Aktionen Ihres Projekts und/oder deren Ergebnisse beispielsweise auf die Bereiche Biodiversität, Boden, Luft/Klima, Wasser, kulturelles und archäologisches Erbe, Landschaft, Bevölkerung und Volksgesundheit mit sich bringen könnten. Sie werden gebeten, eine der drei möglichen Antworten auszuwählen:

· positiv;

· neutral;

· negativ.

Wenn die Auswirkungen negativer Art sind, müssen Sie Maßnahmen entwickeln, um dem entgegenzuwirken. 
4.2.7 Vergaberecht

Falls Ihr Projekt die Durchführung von Arbeiten oder den Einkauf von Gütern und Dienstleistungen beinhaltet, beschreiben Sie bitte die Maßnahmen, die Sie ergreifen, um die Vorschriften zum Wettbewerbsrecht und/ oder zur öffentlichen Vergabe zu beachten (siehe Dokument 17).
TEIL  5 - FINANZEN

Bezüglich der Finanzen sind zwei Dokumente zu erstellen: der voraussichtliche Kostenplan und der Finanzierungsplan.

Der voraussichtliche Kostenplan muss nach Jahren gegliedert werden.

Für jeden Projektpartner werden die voraussichtlichen Kosten pro Jahr angegeben und auf sechs große Kostenarten aufgeteilt:

· Personalkosten, 

· Funktionskosten, 

· externe Dienstleistungen, 

· Kosten für Werbe-/Kommunikationsmaßnahmen, 

· Einrichtungskosten 

· und Investitionskosten.

Die voraussichtlichen Kosten pro Jahr und pro Projektpartner werden dann in einer Gesamttabelle (Tabelle 1 - allgemeiner voraussichtlicher Kostenplan) zusammengefasst. 

Die Kosten sind nach Abzug des Betrags der abzugsfähigen Mehrwertsteuer anzugeben, wenn Sie ganz oder teilweise mehrwertsteuerpflichtig sind. 

Die Finanzierungspläne (Tabelle 3) müssen in Übereinstimmung mit dem Kostenplan des Projekts dargestellt werden.

Jeder Projektpartner nennt die Finanzmittel, die er zusätzlich zu EFRE-Fördermitteln erhalten bzw. einsetzten will. 

Die im Finanzierungsplan vorgesehenen Kofinanzierungen müssen bei der Vorlage des Antrags im Lenkungsausschuss offiziell bestätigt werden. Es ist demnach erforderlich, schnellstmöglich Finanzquellen für die Kofinanzierung zu mobilisieren. Diese sind mit den Beträgen oder Fördersätzen anzugeben, die von den potentiellen Kofinanzierern vorgesehen sind. 

Die eventuellen Einnahmen, die das Projekt möglicherweise erzeugt, müssen geschätzt werden und erscheinen obligatorisch im Finanzierungsplan in Übereinstimmung mit Artikel 55 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (vgl. Mitteilung bezüglich der förderfähigen Ausgaben, Dokument 4). Da diese Einnahmen nicht als nationale Kofinanzierungsbeiträge angesehen werden, geschieht die Berechnung der EFRE-Fördermittel auf der Grundlage des Budgets abzüglich dieser Einnahmen.

In der gleichen Art und Weise sind Tabellen vorgesehen, die die Integration eventueller Änderungen im Budget während der Umsetzung des Projekts ermöglichen, und die im Stadium der Antragstellung daher noch nicht angewandt werden müssen.

EMPFEHLUNGEN

Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, dass für alle im Rahmen des INTERREG IV-Programms Großregion 2007-2013 eingereichten Projekte eine grenzüberschreitende Antragsprüfung erfolgt.

Es ist demnach wichtig, den Antrag auf Bewilligung von EFRE-Fördermitteln mit größter Sorgfalt auszufüllen, damit Ihr Projekt bestmöglich bewertet und geprüft werden kann.

Die für Prüfung und Verwaltung zuständigen Behörden schenken der Bedeutung der vorgeschlagenen Aktionen in ihrer fachlichen und wissenschaftlichen Begutachtung bezüglich der von Ihrem Projekt entwickelten Thematik besondere Aufmerksamkeit. Deshalb ist es notwendig, dass die Beschreibung unter Punkt 3.1 ausreichend detailliert und vollständig ist, damit diese in der Lage sind, ihre Aufgabe zu erfüllen.

Die für Prüfung und Verwaltung zuständigen Behörden bewerten auch die Angemessenheit der veranschlagten Kosten in Bezug auf die geplanten Aktionen. Deshalb ist es unerlässlich, in die Finanztabellen in Teil 5 unter sorgfältiger Beachtung der Form alle Informationen einzutragen, um diese Bewertung zu ermöglichen.

Die Antragsprüfung befasst sich auch mit den grenzüberschreitenden Aspekten des Projekts bei seiner Umsetzung, bei den erwarteten Ergebnissen und beim erzeugten Mehrwert; ebenso befasst sie sich mit der Bewertung der Auswirkung des Projekts auf die Grenzbevölkerung oder den Grenzraum. Demnach ist es auch sehr wichtig, dass zu diesen Aspekten korrekte Ausführungen gemacht werden.

Ausschließlich vollständige Antragsunterlagen, die 

· den Antrag auf EFRE-Fördermittel, der vollständig ausgefüllt, korrekt Punkt für Punkt mit allen Informationen versehen und bezüglich der oben genannten wesentlichen Punkte ausreichend ausgearbeitet ist, 

· die Finanztabellen sowie

· die obligatorisch zweisprachige Projektkurzfassung enthalten, 

werden als zulässig angesehen und zum Prüfverfahren angenommen. 

